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Zur Anfrage der Abgeordneten HEINZINGER und Genossen vom 
28. Feber 1934, Nr. 551/J, betreffend die Verwendung von 
Heizöl schwer in den dem Bundesministerium unterstehenden 
Bundesgebäuden, verweise ich hinsichtlich der Allgemeinen 
Bemerkungen und der Definition des Begriffes '~undesge
bäude" auf die Beantwortung der gleichlautenden Anfrage 
an den Herrn Bundesminister für Bauten und Technik, 
Nro 546/J. 

Die Fragen selbst beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

In keinem vom Innenressort benützten Bundesgebäude wird 
zur Beheizung Heizöl schwer verwendet. 

Zu den Fragen 2 und 3: 

Eine Beantwortung erübrigt sich im Hinblick auf die Aus
sage zu Frage 1. 
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